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III 

 1. erinnert an den Beschluss der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können144, spä-
testens im Jahr 2001 die nächste Überprüfungskonferenz abzu-
halten, in deren Vorfeld der Vorbereitungsausschuss zusam-
mentritt; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unterstüt-
zung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurzproto-
kollen, für die zweite Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens und für den Vorbereitungsausschuss der 
Überprüfungskonferenz zur Verfügung zu stellen; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit nicht be-
reits geschehen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien 
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle und ins-
besondere des geänderten Protokolls über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und ande-
ren Vorrichtungen (Protokoll II)146 zu werden, damit diesem 
Rechtsinstrument möglichst bald möglichst viele Staaten beitre-
ten, und fordert die Nachfolgestaaten auf, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, damit schließlich alle Staaten Vertragsparteien die-
ser Rechtsinstrumente werden; 

 4. ersucht den Generalsekretär in seiner Eigenschaft als 
Verwahrer des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle, die Generalversammlung auch weiterhin regelmäßig über 
Ratifikationen und Annahmen des Übereinkommens und der da-
zugehörigen Protokolle beziehungsweise Beitritte zu denselben 
zu unterrichten; 

 5. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Ver-
bot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen oder 
unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/59 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/568)  

54/59. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in 
der Mittelmeerregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, namentlich die Resolution 53/82 vom 4. Dezember 1998, 

 erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des Frie-
dens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mittelmeer-
region in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist, 

 eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtungen 
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den jüng-

sten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiedenen Foren 
betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen worden sind, 

 in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeerraum 
unteilbar ist und dass eine bessere Zusammenarbeit zwischen den 
Mittelmeerländern, die auf die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung aller Völker der Region gerichtet ist, 
wesentlich zu Stabilität, Frieden und Sicherheit in der Region 
beitragen wird, 

 sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel-
meerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des Dialogs 
und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die im 
Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen und die Ursa-
chen von Spannungen und die sich daraus ergebende Bedrohung 
von Frieden und Sicherheit zu beseitigen, sowie ihres zunehmen-
den Bewusstseins der Notwendigkeit weiterer gemeinsamer Be-
mühungen zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturel-
len und umweltbezogenen Zusammenarbeit in der Region, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass die positiven Entwicklun-
gen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb 
und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Berei-
che umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen 
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Stabili-
tät und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und dass 
sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der Erklärung 
über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Bezie-
hungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen148 zu achten, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Nahen 
Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen für die 
friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vorgeben 
sollten, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende Span-
nung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in Teilen 
des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die Festigung von 
Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region behindern, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs149, 

 1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeerraum 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Weltfrieden 
und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

 2. bringt ihre Genugtuung über die von den Mittelmeer-
ländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen zum Aus-
druck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen in der Re-
gion sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter, mit friedli-
chen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der Region fortbe-
stehenden Probleme beizutragen und somit den Abzug fremder 
Besatzungstruppen sicherzustellen und die Souveränität, Unab-
 
148 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
149 A/54/261. 
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hängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Mittelmeerländer 
und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung zu achten, und 
fordert deshalb die uneingeschränkte Einhaltung der Grundsätze 
der Nichteinmischung, der Nichtintervention, der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt und der Unzulässigkeit 
des gewaltsamen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und 
den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen; 

 3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partnerschaft ihren 
gemeinsamen Herausforderungen mit umfassenden und koordi-
nierten Antworten zu begegnen, und die generell darauf gerichtet 
sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des Dialogs, des Aus-
tausches und der Zusammenarbeit zu verwandeln und so Frieden, 
Stabilität und Wohlstand zu garantieren, und ermutigt sie, diese 
Anstrengungen unter anderem durch einen dauerhaften multilate-
ralen, maßnahmenorientierten kooperativen Dialog zwischen den 
Staaten der Region zu verstärken; 

 4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und anderer 
Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das bessere 
Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeerraum zur Fe-
stigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit 
zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen der bestehenden 
Foren beitragen wird; 

 5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, soweit 
noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten Rechtsak-
te auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung ein-
zuhalten und so die notwendigen Voraussetzungen für die Festi-
gung des Friedens und der Zusammenarbeit in der Region zu 
schaffen; 

 6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender Maßnah-
men untereinander zu schaffen, indem sie echte Offenheit und 
Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten fördern, un-
ter anderem durch die Teilnahme an dem System der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über Militär-
ausgaben sowie durch die Bereitstellung genauer Daten und In-
formationen an das Register der Vereinten Nationen für konven-
tionelle Waffen150; 

 7. ermutigt die Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen und 
Ausprägungen, der eine ernste Bedrohung für den Frieden, die 
Sicherheit und die Stabilität in der Region und somit für die Ver-
besserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozia-
len Situation darstellt, weiter zu verstärken; 

 8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene For-
men der Zusammenarbeit den Problemen und Bedrohungen zu 
begegnen, mit denen die Region konfrontiert ist, wie beispiels-
weise dem Terrorismus, der internationalen Kriminalität und un-
erlaubten Waffentransfers sowie der unerlaubten Gewinnung und 

 
150 Siehe Resolution 46/36 L. 

dem unerlaubten Konsum von Drogen sowie dem unerlaubten 
Drogenverkehr, welche die freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Staaten gefährden, den Ausbau der internationalen Zu-
sammenarbeit behindern und zur Negierung der Menschenrechte, 
der Grundfreiheiten und der demokratischen Grundlagen einer 
pluralistischen Gesellschaft führen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mittel 
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittel-
meerregion vorzulegen; 

 10. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/60 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/569)  

54/60. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik 
(Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 1911 
(XVIII) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Ausdruck 
gebracht hat, dass die Staaten Lateinamerikas geeignete Maß-
nahmen treffen werden, um einen Vertrag abzuschließen, der 
Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass sie in derselben Resolution 
ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, dass nach Abschluss 
eines solchen Vertrags alle Staaten, insbesondere die Kernwaf-
fenstaaten, im Hinblick auf die erfolgreiche Verwirklichung sei-
ner friedlichen Ziele voll zusammenarbeiten werden, 

 in Anbetracht dessen, dass sie in ihrer Resolution 2028 (XX) 
vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehmbaren 
Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten und Ver-
pflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und denjenigen 
Staaten, die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hat, 

 unter Hinweis darauf, dass der Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-
Vertrag)151 am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Unter-
zeichnung aufgelegt wurde, 

 mit Befriedigung darüber, dass die elfte Sondertagung der 
Generalkonferenz der Organisation für das Verbot von Kernwaf-
fen in Lateinamerika und der Karibik am 14. Februar 1997 an-
lässlich der Begehung des dreißigsten Jahrestages der Auflegung 
des Tlatelolco-Vertrags zur Unterzeichnung abgehalten wurde, 

 unter Hinweis darauf, dass in der Präambel zum Tlatelolco-
Vertrag festgestellt wird, dass militärisch entnuklearisierte Zonen 

 
151 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068. 




